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Landeshauptstadt Dresden • Postfach 12 00 20 01001 Dresden Landeshauptstadt Dresden 
Veterinär-und 
Lebensmittelüberwachungsamt 

An alle Jagdausübungsberechtigen und Jäger 
in der Sperrzone II (gefährdetes Gebiet) 

Datum 

4. November 2022 

Tierseuchenverhütungs- und bekämpfungsmaßnahmen Afrikanische Schweinepest 

Ihr Zeichen Unser Zeichen 

GB3/36/1 

Es informiert Sie 

Frau Dr. Köhler 

Zimmer 

113 

Telefon 

(03 51)4 08 05 11 

E-Mail 

veterinaeramt@dresden.de 

Das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt (VLÜA) der Landeshauptstadt Dresden erlässt aufgrund der 
tierseuchenrechtlichen Allgemeinverfügung der Landesdirektion Sachsen zur Festlegung der Sperrzone II (ge­
fährdetes Gebiet) und weiterer Anordnungen in der Fassung vom 3. November 2022, Az.: 25-5133/125/48 fol­
gende 

Tierseuchenrechtliche Allgemeinverfügung zur Festlegung der Verbringungsregelungen für erlegte Wild­
schweine, frisches Wildschweinefleisch und Wildschweinefleischerzeugnisse und weiterer Anordnungen zur 
Umsetzung der tierseuchenrechtlichen Allgemeinverfügung der Landesdirektion Sachsen in der Fassung vom 
3. November, Az.: 25-5133/125/48 in der Sperrzone II (gefährdetes Gebiet) 

1. Die Tierseuchenrechtliche Allgemeinverfügung zur Festlegung der Verbringungsregelungen für erlegte 
Wildschweine, frisches Wildschweinefleisch und Wildschweinefleischerzeugnisse und weiterer Anord­
nungen in der Sperrzone II (gefährdetes Gebiet) vom 11. Juli 2022 wird mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen. 

2. Jagdlich gesund erlegte Wildschweine dürfen unter folgenden Bedingungen innerhalb der Sperrzone II 
aus den Wildkammern verbracht werden: 

Ostsächsische Sparkasse Dresden 
IBAN: DE58 8505 0300 3159 0000 00 
BIC: OSDDDE81XXX 

Deutsche Bank 
IBAN: DE81 8707 0000 0527 7777 00 

BIC: DEUTDE8CXXX 

Postbank 
IBAN: DE77 86010090 0001 0359 03 

BIC: PBNKDEFF 

Commerzbank 
IBAN: DE76 8504 0000 0112 0740 00 

BIC: COBADEFFXXX 

Burkersdorfer Weg 18,01189 Dresden 
Telefon (03 51) 408 05 11 
Telefax (03 51) 408 05 13 

E-Mails: 
veterinaeramt@dresden.de 
www.dresden.de 

Sie erreichen uns über die Haltestellen: 
Südhöhe mit den Buslinien 63 und 66 

Sprechzeiten: 
Mo 9-12 Uhr 
Di 9-12 Uhr, 13-17 Uhr 
Do 9-12 Uhr, 13-17 Uhr 
Außerhalb der Sprechzeiten: 
nur mit Terminvereinbarung 
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a. Es muss ein Erreger-Identifizierungstest zum Nachweis der Afrikanischen Schweinepest (ASP) mit 
negativem Ergebnis durchgeführt werden. Dazu sind von jedem erlegten Stück Schwarzwild Blut­
proben gemäß der Allgemeinverfügung der Landesdirektion Sachsen vom 3. November 2022, Az.: 
25-5133/125/60 zu entnehmen. Die Blutproben sind unverzüglich an der Landesuntersuchungsan­
stalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen Standort Dresden, dem VLÜA Dresden oder den Tri­
chinenuntersuchungsstellen unter Verwendung des vollständig ausgefüllten Probenbegleitscheins 
für Wildschweine abzugeben. Der Ort der Wildkammer bzw. der Verbleib des Tierkörpers ist auf 
dem Probenbegleitschein schriftlich anzugeben. 

b. Vor der Verbringung hat die zuständige Behörde den Negativbefund des unter Ziffer 2. a. genannten 
Erreger-Identifizierungstests zum Nachweis der ASP erhalten. 

c. Die Untersuchungsergebnisse sind auf der Homepage des VLÜA Dresden einzusehen. 

d. Die Verbringung von frischem Wildschweinefleisch und Wildschweinefleischerzeugnissen gem. Art. 
49 Abs. 2 Durchführungsverordnung (EU) 2021/605 innerhalb der Sperrzone II (gefährdetes Gebiet) 
für den privaten häuslichen Gebrauch gilt als genehmigt, wenn die Ziffern 2. a. bis c. erfüllt sind. 

e. Die Verbringung von verarbeiteten Wildschweinefleischerzeugnissen gem. Art. 48 Durchführungs­
verordnung (EU) 2021/605 bleibt untersagt. 

f. Gemäß Ziffer 2 e) der Allgemeinverfügung der Landesdirektion Sachsen vom 3. November 2022, 
Az.: 25-5133/125/48 kann auf die Aneignung des Wildbrets von gesund erlegten Wildschweinen 
verzichtet werden. Gemäß Ziffer 2 e) und f) der o. g. Allgemeinverfügung wird eine Aufwandsent­
schädigung für die Anzeige, Kennzeichnung, Probennahme und Entsorgung über den Kadaversam­
melpunkt in der Sperrzone II 150,00 EUR je gesund oder krank erlegtem Wildschwein gewährt. 

g. Wird von der Aneignung des Wildkörpers Gebrauch gemacht, so kann dieser gemäß Ziffer 2 c) der 
Allgemeinverfügung der Landesdirektion Sachsen vom 3. November 2022, Az.: 25-5133/125/48 
ausschließlich in eine Wildkammer innerhalb der Sperrzone II (gefährdetes Gebiet) verbracht wer­
den. Gemäß Ziffer 2 d) der o.g. Allgemeinverfügung wird eine Aufwandsentschädigung für die An­
zeige, Kennzeichnung und Probennahme in der Sperrzone II 50,00 EUR je gesund erlegtem Wild­
schwein gewährt. 

h. Wird von der Aneignung Gebrauch gemacht, hat der Aufbruch am Standort der Wildkammer zu 
erfolgen. Die Unterlage sowie alle Geräte und Materialien, die mit dem Tierkörper und Tierkörper­
flüssigkeiten in Berührung gekommen sind, sind danach unverzüglich zu reinigen und zu desinfizie­
ren. Aufbruch und Schwarte sind über den eingerichteten Kadaversammelpunkt in der Sperrzone II 
zu entsorgen. Der Transport hat auslaufsicher zu erfolgen. 

3. Die Verwertung im eigenen Haushalt am Ort der Wildkammer ohne weitere Verbringung, setzt die Er­
füllung der Vorgaben in den Ziffern 2. a. bis c. voraus. 

4. Die gemäß der Allgemeinverfügung der Landesdirektion Sachsen vom 3. November 2022, Az.: 25­
5133/125/48 unter Ziffer 2 g) angeordnete verstärkte Fallwildsuche ist in den Revieren durch die 
Jagdausübungsberechtigten bzw. Begehungsscheininhaber wöchentlich durchzuführen. Der auf der 
Homepage des VLÜA Dresden befindliche Meldebogen Fallwildsuche ist vollständig ausgefüllt einmal 
wöchentlich dem VLÜA Dresden zu übermitteln. 

5. Fall- und Unfallwild ist von der Aneignung ausgeschlossen. Es hat eine Anzeige, Kennzeichnung, Proben­
nahme sowie Entsorgung der Kadaver über die eingerichteten Kadaversammelpunkte in der Sperrzone 
II zu erfolgen. Die Anzeige ist unverzüglich dem VLÜA Dresden unter (03 51) 408 05 11, veterinaer-
amt@dresden.de bzw. außerhalb der Dienstzeiten der Feuerwehrleitstelle (03 51) 50 12 10 zu erstatten. 
Für die Anzeige wird eine Aufwandsentschädigung von 30,00 EUR je Wildschwein gewährt. Weiterhin 
wird für die Mitwirkung bei der sachgerechten Bergung des Tierkörpers und sicheren Zuführung zur un­
schädlichen Beseitigung eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 30,00 EUR je Wildschwein gezahlt. 
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6. Sämtliche Begehungsscheininhaber sowie Gastjäger in einem Revier sind durch den Jagdausübungsbe­
rechtigten über die Inhalte dieser Allgemeinverfügung und der Verfahrensregelung in Kenntnis zu set­
zen. 

7. Gemäß der Allgemeinverfügung der Landesdirektion Sachsen vom 3. November 2022, Az.: 25­
5133/125/48 unter Ziffer 2 j) sind Hunde und Gegenstände, die bei der Jagd oder der Fallwildsuche ver­
wendet werden, soweit sie mit Wildschweinen oder Teilen von Wildschweinen in Berührung gekommen 
sind, durch ihren Halter bzw. durch den Jagdausübungsberechtigten zu reinigen und zu desinfizieren. 

8. Diese Allgemeinverfügung tritt am Tage nach ihrer Bekanntgabe in Kraft. Die Begründung dieser Allge­
meinverfügung kann neben der Internetseite des VLÜA Dresden auch zu den Geschäftszeiten in der 
Dienststelle des VLÜA Dresden, Burkersdorfer Weg 18, 01189 Dresden eingesehen werden. 

9. Die sofortige Vollziehung der unter Ziffer 1. bis 7. dieser Allgemeinverfügung getroffenen Festlegungen 
wird angeordnet. 

10. Diese Verfügung ergeht kostenfrei. 

Begründung 

Sachverhalt 

Seit dem Erstauftreten der ASP bei Wildschweinen am 31. Oktober 2020 in der Gemeinde Krauschwitz im Land­
kreis Görlitz breitet sich die ASP trotz intensiver Bekämpfungsmaßnahmen weiterhin aus. 
Im Landkreis Meißen in der Gemeinde Radeburg wurde am 13. Oktober 2021 ein neuer Ausbruch der ASP bei 
Wildschweinen amtlich festgestellt. Aufgrund weiterer Ausbrüche in den Landkreisen Meißen und Bautzen 
mussten die Restriktionszonen erweitert werden. Der Umfang der Sperrzone II (gefährdetes Gebiet) wurde 
durch die tierseuchenrechtliche Allgemeinverfügung der Landesdirektion Sachsen zur Festlegung der Sperrzone 
II (gefährdetes Gebiet) und weiterer Anordnungen vom 3. November 2022, Az.: 25-5133/125/48, festgelegt. 

Die ASP ist eine anzeigepflichtige Tierseuche, von der Haus- und Wildschweine betroffen sind. Es handelt es sich 
um eine schwerwiegende, meist tödlich verlaufende Allgemeinerkrankung, welche die Durchführung erforder­
licher Bekämpfungsmaßnahmen notwendig macht. Zur Bekämpfung der ASP in der Wildschweinpopulation gibt 
die Landesdirektion Sachsen tierseuchenrechtiiche Allgemeinverfügungen bekannt. Es wurden die Sperrzone I 
(Pufferzone, ASP-freies Gebiet) und die Sperrzone II (gefährdetes Gebiet, ASP-infiziertes Gebiet) eingerichtet. 

In diesen Zonen gelten unmittelbar nach Festlegung spezifische Verbote in Bezug auf Verbringungen von fri­
schem Wildschweinefleisch, Wildschweinefleischerzeugnissen und anderen Erzeugnissen tierischen Ursprungs 
und Folgeprodukten, die von Wildschweinen und Körpern von Wildschweinen gewonnen wurden und für den 
menschlichen Verzehr bestimmt sind sowie von tierischen Nebenprodukten, innerhalb von Sperrzonen I, II und 
III und aus diesen Zonen heraus. 

Zuständigkeit 

Das VLÜA Dresden ist sachlich und örtlich für den Erlass dieser Allgemeinverfügung zuständig. Die sachliche Zu­
ständigkeit ergibt sich § 1 Abs. 1 und 2 Sächsisches Ausführungsgesetz zum Tiergesundheitsgesetz (SächsAGTier-
GesG), wonach die Lebensmittelüberwachungs- und Veterinärämter der Landkreise und kreisfreien Städte die 
zuständigen Behörden für den Vollzug des Tiergesundheitsgesetzes sind. Ferner ist die Landeshauptstadt Dres­
den gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 1 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) i. V. m. § 1 Gesetz zur Regelung des Verwal­
tungsverfahrens- und des Verwaltungszustellungsrechts für den Freistaat Sachsen die örtlich zuständige Be­
hörde, weil sich die betreffende Sperrzone II (gefährdetes Gebiet) im Stadtgebiet Dresden befindet. 
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Rechtliche Begründung 

Die Begründung für die tierseuchenrechtlichen Maßnahmen ergeben sich aus der Begründung der Allgemein­
verfügung der Landesdirektion Sachsen vom 3. November 2022, Az.: 25-5133/125/48. 

zu Ziffer 1. 
Die Tierseuchenrechtliche Allgemeinverfügung zur Festlegung der Verbringungsregelungen für erlegte Wild­
schweine, frisches Wildschweinefleisch und Wiidschweinefleischerzeugnisse und weiterer Anordnungen in der 
Sperrzone II (Gefährdetes Gebiet) vom 11. Juli 2022 wird gemäß § 1 SächsVwVfG i. V. m. § 49 VwVfG mit Wirkung 
für die Zukunft widerrufen. 

zu Ziffer 2. und 3. 
Die Verbringung von Wildschweinen, frischem Wildschweinefleisch, Wildschweinefleischerzeugnissen und an­
deren Erzeugnissen tierischen Ursprungs, tierischen Nebenprodukten und Folgeprodukten, die von Wildschwei­
nen und Körpern von Wildschweinen gewonnen wurden und für den menschlichen Verzehr bestimmt sind, in­
nerhalb von Sperrzonen I, II und III und aus diesen Zonen ist gemäß Durchführungsverordnung 2021/605 Art. 45 
und Art. 46 grundsätzlich verboten. 

Die zuständige Behörde kann bei Erfüllung der spezifischen Bedingungen für Ausnahmeregelungen für die Ge­
nehmigung von Verbringungen von Sendungen verarbeiteter Fleischerzeugnisse, die von Wildschweinen gewon­
nen wurden, innerhalb von Sperrzonen I, II und III und aus diesen Zonen gemäß Art. 48 der Durchführungsver­
ordnung (EU) 2021/605 genehmigen. Die zuständige Behörde des betroffenen Mitgliedstaats genehmigt die ge­
nannten Verbringungen von Sendungen verarbeiteter Fleischerzeugnisse, die von Wildschweinen in Betrieben 
in Sperrzonen I, II und III gewonnen wurden, nur unter folgenden Voraussetzungen: 

a) für jedes Wildschwein, das für die Erzeugung und Verarbeitung von Fleischerzeugnissen in Sperrzonen 
I, II und III verwendet wurde, wurden Erreger-Identifizierungstests zum Nachweis der ASP durchgeführt; 

b) vor der unter c) ii) genannten Behandlung hat die zuständige Behörde Negativbefunde der unter Buch­
stabe a) genannten Erreger-Identifizierungstests zum Nachweis der ASP erhalten; 

c) die Fleischerzeugnisse von Wildschweinen: 
i) wurden in gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2021/605 Art. 41 Absatz 1 zugelassenen Betrie­
ben erzeugt, verarbeitet und gelagert und 
ii) wurden der relevanten risikomindernden Behandlung für Erzeugnisse tierischen Ursprungs aus 
Sperrzonen gemäß Anhang VII der Delegierten Verordnung (EU) 2020/687 in Bezug auf die ASP un­
terzogen. 

Ein nach Durchführungsverordnung (EU) 2021/605 Art. 41 für Wildbearbeitung zugelassener Betrieb existiert 
weder in der Landeshauptstadt Dresden noch in anderen Sperrzonen II. 

Die zuständige Behörde kann gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2021/605 Art. 49 Ziffer 2. von Sendungen 
von frischem Fleisch, Fleischerzeugnissen und anderen Erzeugnissen tierischen Ursprungs, die von Wildschwei­
nen und Körpern von Wildschweinen gewonnen wurden und für den menschlichen Verzehr bestimmt sind, in­
nerhalb von Sperrzonen II und III desselben Mitgliedstaats genehmigen, sofern folgende Voraussetzungen erfüllt 
sind: 

a) für jedes relevante Wildschwein wurden vor der Verbringung des frischen Fleisches, der Fleischerzeug­
nisse und anderer Erzeugnisse tierischen Ursprungs, die von diesem Wildschwein oder dem Körper die­
ses Wildschweins gewonnen wurden und für den menschlichen Verzehr bestimmt sind, Erreger-Identi­
fizierungstests zum Nachweis der Afrikanischen Schweinepest durchgeführt; 

b) vor der Verbringung hat die zuständige Behörde Negativbefunde der unter a) genannten Erreger-Iden­
tifizierungstests zum Nachweis der ASP erhalten; 

c) das frische Fleisch, die Fleischerzeugnisse und andere Erzeugnisse tierischen Ursprungs, die von Wild­
schweinen und Körpern von Wildschweinen gewonnen wurden und für den menschlichen Verzehr be­
stimmt sind, werden innerhalb von Sperrzonen II und III innerhalb desselben Mitgliedstaats verbracht: 

i) für den privaten häuslichen Gebrauch oder 
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ii) gemäß Art. 33 Abs. 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/687 in einen Verarbeitungsbetrieb, 
um einer der relevanten risikomindernden Behandlungen gemäß Anhang VII der genannten Ver­
ordnung unterzogen zu werden. 

Die zuständige Behörde stellt sicher, dass Verbringungen in einen Verarbeitungsbetrieb im Sinne des Artikels 
33 Absatz 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/687 den nachstehenden Bedingungen entsprechen: 

a) Frisches Fleisch muss im Einklang mit Anhang IX Nr. 2 im Schlachthof nach der Fleischuntersuchung ge­
kennzeichnet werden und die Kennzeichnung so lange tragen, bis es behandelt wird; 

b) die Verbringung von frischem Fleisch und von Rohmilch aus dem Herkunftsbetrieb in den Verarbeitungs­
betrieb muss in verplombten Behältern erfolgen; und 

c) der Verarbeitungsbetrieb muss sich in derselben Sperrzone oder so nahe wie möglich an der Sperrzone 
befinden und wird unter Aufsicht amtlicher Tierärzte betrieben. 

Bei der Kennzeichnung, die gemäß Art. 33 Abs. 2 a) der Delegierten Verordnung (EU) 2020/687 auf frischem 
Fleisch anzubringen ist, das zur Verarbeitung in einem Verarbeitungsbetrieb bestimmt ist, muss es sich entweder 

a) um das Identitätskennzeichen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 handeln, zusammen mit einem 
zusätzlichen diagonalen Kreuz, bestehend aus zwei einander in der Mitte des Stempels überkreuzenden 
geraden Linien, wobei die darauf angebrachten Angaben weiterhin lesbar sind; oder 

b) um einen einzelnen ovalen Stempel von 6,5 cm Breite und 4,5 cm Höhe handeln, der die folgenden 
deutlich lesbaren Angaben enthalten muss: 
- im oberen Teil den vollständigen Namen oder ISO-Code des Mitgliedstaats in Großbuchstaben; 
- in der Mitte die Zulassungsnummer des Schlachthofs; 
- im unteren Teil eines der folgenden Kürzel: CE, EC, EF, EG, EK, EY, EO, ES, EU, EB, WE oder EZ; 
- zwei einander in der Mitte des Stempels überkreuzende gerade Linien, wobei die darauf angebrachten 
Angaben weiterhin lesbar sind; 
- die Höhe der Buchstaben muss mindestens 0,8 cm und die der Zahlen mindestens 1 cm betragen, 

zu Ziffer 4. bis 6. 
Die Landesdirektion Sachsen hat durch ihre tierseuchenrechtliche Allgemeinverfügung vom 3. November 2022, 
Az.: 25-5133/125/48 unter Ziffer 2 g) i. die verstärkte Fallwildsuche in der Landeshauptstadt Dresden angeord­
net. Die rechtliche Würdigung ist der Begründung der o.g. Allgemeinverfügung zu entnehmen. 

Fall- und Unfallwild ist von der Aneignung ausgeschlossen, da diese Tiere zu einem großen Prozentsatz ASP­
positiv getestet werden und somit eine sichere Entsorgung ohne Erregerverschleppung durchzuführen ist. Für 
die Anzeige, die Kennzeichnung, die Probennahme sowie die Entsorgung der Kadaver gemäß der Allgemeinver­
fügung der Landesdirektion Sachsen vom 3. November 2022, Az.: 25-5133/125/60 werden Aufwandsentschädi­
gungen gezahlt. 

zu Ziffer 7. 
Auf der Grundlage von Art. 70 Abs. 1 lit. b) i. V. m. Abs. 2 der Verordnung (EU) 2016/429 i. V. m. § 14d Abs. 5 
Nr. 3 SchwPestV wird angeordnet, dass nach näherer Anweisung der örtlich zuständigen Behörde Hunde und 
Gegenstände, die bei der Jagd verwendet werden, soweit sie mit Wildschweinen oder Teilen von Wildschweinen 
in Berührung gekommen sind, durch ihren Halter bzw. durch den Jagdausübungsberechtigten zu reinigen und 
zu desinfizieren sind. Die Anordnung dient der Verhinderung der Weiterverbreitung der ASP. 

zu Ziffer 8. 
Die Bekanntgabe dieser Allgemeinverfügung erfolgt auf der Grundlage des § 1 des Gesetzes zur Regelung des 
Verwaltungsverfahrens und des Verwaltungszustellungsrechts für den Freistaat Sachsen (SächsVwVfZG) i. V. m. 
§ 41 Abs. 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG). Danach gilt eine Allgemeinverfügung zwei Wochen 
nach der ortsüblichen Bekanntmachung als bekannt gegeben. In der Allgemeinverfügung kann ein hiervon ab­
weichender Tag, jedoch frühestens der auf die Bekanntmachung folgende Tag, bestimmt werden (§ 41 Abs. 4 
Satz 4 VwVfG). Von dieser Ermächtigung wurde unter Ziffer 9 dieser Allgemeinverfügung Gebrauch gemacht, da 
die angeordneten tierseuchenrechtlichen Maßnahmen keinen Aufschub dulden. 

Bei der Bekanntgabe durch ortsübliche Bekanntmachung ist zu berücksichtigen, dass vorliegend der Adressa­
tenkreis so groß ist, dass er, bezogen auf Zeit und Zweck der Regelung, vernünftigerweise nicht mehr in Form 



einer Einzelbekanntgabe angesprochen werden kann. Von einer Anhörung wurde daher auf der Grundlage des 
§ 28 Abs. 2 Nr. 4 VwVfG abgesehen. 

zu Ziffer 9. 
Gemäß § 80 Abs. 2 Ziffer 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) vom 19.03.91 (BGBl. I S.686) in der z. Zt. 
gültigen Fassung wird die sofortige Vollziehung der unter Ziffer 1. dieser Allgemeinverfügung getroffenen Fest­
legungen angeordnet. Die Voraussetzung liegt hier vor, da die Ausbreitung der ASP und somit die Gefahr von 
tiergesundheitlichen wie auch wirtschaftlichen Folgen sofort unterbunden werden muss. Die Gefahr der Wei­
terverbreitung der Seuche und der damit verbundene wirtschaftliche Schaden sind höher einzuschätzen als per­
sönliche Interessen an der aufschiebenden Wirkung als Folge eines eingelegten Rechtsbehelfs. Die aufschie­
bende Wirkung der Anfechtung der angeordneten eilbedürftigen Maßnahmen würde bedeuten, dass anderen­
falls eine wirksame Bekämpfung der Tierseuche nicht mehr gewährleistet wäre. Die angeordneten Maßnahmen 
dienen damit dem Schutz sehr hoher Rechtsgüter. Zwar wird mit diesen Maßnahmen teilweise in die Grund­
rechte Betroffener eingegriffen, allerdings müssen diese und wirtschaftliche Interessen hinter dem öffentlichen 
Interesse einer wirksamen Bekämpfung der ASP und Verhinderung einer Verschleppung in die Nutztierbestände 
zurückstehen. Die Anordnung der sofortigen Vollziehung ist notwendig, weil bei dem Einlegen eines Rechtsmit­
tels der Ausgang eines Hauptsacheverfahrens nicht abgewartet werden kann und im Übrigen den Adressaten 
des Bescheides kein erkennbarer wirtschaftlicher oder rechtlicher Nachteil durch die sofortige Vollziehung die­
ser Verfügung entsteht. 

zu Ziffer 10. 
Die Kostenentscheidung ergibt sich aus § 11 Abs. 1 Nr. 5 des Verwaltungskostengesetzes des Freistaates Sachsen 
(SächsVwKG). 

Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats ab Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Der Wi­
derspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Landeshauptstadt Dresden einzulegen (Hauptsitz: Rat­
haus, Dr.-Külz-Ring 19, 01067 Dresden). 

VD Normann 
Amtstierärztin 
Leiterin des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes 


